
Prospektbeilagen

T A G E S Z E I T U N G E N

Prospektbeilagen Online im morgenweb.de       250 E / 7 Tage

Lieferanschrift MANNHEIMER MORGEN
Großdruckerei und Verlag GmbH
Gewerbezentrum Wohlgelegen
Dudenstraße 12 - 26
LKW-Einfahrt
Christian-Friedrich-Schwan-Straße
68167 Mannheim

Ansprechpartner Cabbar Sürmelioglu, Tel. 06 21/3 92-12 23 
Fax 06 21/3 92-12 54
E-Mail: csuermelioglu@mamo.de

Anlieferungstermin frei Haus, frühestens 14 Tage,
jedoch spätestens 3 Tage vor Beilegung
Anlieferung von Montag bis Freitag 7.00 bis 16.30 Uhr

Rücktrittstermin 5 Tage vor dem Beilegetermin

Postgebühren nein

Rabatte keine

Preise pro je
1000 Exemplare weitere
bis 20 g 25 g 30 g 35 g 40 g 45 g 50 g 5 g

Grundpreis E 90,50 97,50 105,- 112,- 119,– 126,– 133,50 8,50

Ortspreis E 77,- 83,– 89,50 95,50 103,50 110,- 116,– 7,50

Belegbare
Ausgaben Montag – Freitag Samstag

Mannheimer Morgen 62.300 72.500

Südhessen Morgen 10.200 11.500

Bergsträßer Anzeiger 16.500 18.900

Ausgabe A 89.000 102.900

Ausgabe A 89.000 102.900

Weinheimer Nachrichten 25.100 25.700

Schwetzinger Zeitung 17.700 18.100

Ausgabe B 131.800 146.700

Ausgabe B 131.800 146.700

Rhein-Neckar-Zeitung 101.000 117.200

– mit Eberbacher Zeitung

Fränkische Nachrichten 31.400 32.200

Ausgabe ZRN 264.200 296.100



Prospektbeilagen
Technische Angaben

Prospektbeilagen · Technische Angaben
1. Maximalformat: 330 x 250 mm, 

Mindestformat: 105 x 148 mm (DIN A6)
2. Einzelblätter im Format DIN A6 dürfen ein

Flächengewicht von 170 g/m2 nicht unterschrei-
ten. Einzelblätter mit Formaten zwischen DIN
A6 und DIN A4 müssen ein Flächengewicht von
mindestens 150 g/m2 aufweisen. Größere
Formate mit einem Flächengewicht von minde-
stens 60 g/m2 sind auf eine Größe im Bereich
DIN A4 (210 mm x 297 mm) zu falzen.

3. Beilagen im jeweils möglichen Maximalformat
müssen einen Mindestumfang von 8 Seiten
haben. Bei geringerem Umfang (4 und 6 Seiten)
ist ein Flächengewicht von mindestens 120 g/m2

erforderlich oder diese Beilagen sind nochmals
zu falzen.

4. Das Gewicht einer Beilage soll 50 g/Exemplar
nicht überschreiten. Liegt es darüber, ist eine
Rückfrage mit Muster erforderlich.

5. Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch,
Wickel- oder Mittenfalz verarbeitet sein. 
Leporello-(Z) und Fensterfalz (    ) können
deshalb nicht verarbeitet werden. Mehr-
seitige Beilagen mit Formaten größer als DIN A5
(148 mm x 210 mm) müssen den Falz an der
langen Seite haben.

6. Alle Beilagen müssen rechtwinklig und format-
gleich geschnitten sein. Beilagen dürfen am
Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer
aufweisen.

7. Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich
innen anzukleben. Sie müssen dabei bündig im
Falz zum Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt
werden. Es sollte keine Punkt-, sondern nur
Strichleimung angewendet werden.

8. Die Draht-Rückenheftung sollte möglichst

vermieden werden. Bei Verwendung muss die
Drahtseite der Rückenstärke der Beilage ange-
messen und darf keinesfalls stärker als diese
sein. Dünne Beilagen sollten grundsätzlich mit
Rücken- oder Falzleimung hergestellt werden.

9. Die angelieferten Beilagen müssen in Art und
Form eine einwandfreie, sofortige maschinelle
Verarbeitung gewährleisten, ohne daß eine
zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig
wird. Durch zu frische Druckfarbe zusammen-
geklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder
feucht gewordene Beilagen können nicht verar-
beitet werden. Beilagen mit umgeknickten Ecken
(Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder
verlagertem (rundem) Rücken sind ebenfalls
nicht verarbeitbar.

10. Die unverschränkten, kantengeraden Lagen
sollen eine Höhe von 80 – 100 mm aufweisen,
damit sie von Hand greifbar sind. Eine Vorsor-
tierung wegen zu dünner Lagen darf nicht
notwendig sein. Das Verschnüren oder Ver-
packen einzelner Lagen ist nicht erwünscht.

11. Die Beilagen müssen sauber auf stabilen Mehr-
weg-Paletten gestapelt sein. Beilagen sollen
gegen eventuelle Transportschäden (mechani-
sche Beanspruchung) und ggf. gegen Eindringen
von Feuchtigkeit geschützt sein.

12. Die Anlieferung beim Verarbeiter sollte frühe-
stens 14 Werktage und muss spätestens 3 Werk-
tage (bis 17.00 Uhr) vor dem Erscheintermin
erfolgen.

13. Erscheinungstage für Beilagen: Montag bis
Samstag möglich.

14. Eine Termingarantie oder Haftung im Falle
höherer Gewalt, beschädigt gelieferter oder
zusammenklebender Prospekte sowie techni-

scher Störungen kann nicht übernommen
werden.

15. Bei Verlust einzelner Beilagen auf dem Vertriebs-
wege haftet der Verlag nicht, ebenso bei Beila-
gen, die ohne ordnungsgemäße Versandpapiere
angeliefert werden.

Sonstige Angaben
Zusagen auf die Veröffentlichung von redak-
tionellen Hinweisen sind unverbindlich. 
Bei Belegung von Teilen der Bezirksausgaben
wird keine Gewähr dafür übernommen, dass 
das gewünschte Gebiet ausschließlich und voll-
ständig erfasst wird.
Beilagenaufträge werden mit der üblichen 
Sorgfalt erledigt. Der Verlag leistet jedoch keine
Gewähr für Beilagen an bestimmten Tagen.
Bei nicht termingerechter Anlieferung der Beila-
gen oder Abbestellung berechnet der Verlag 50%
des Auftragswertes als Ausfallkosten.

Die Annahme von zeitungsähnlichen Beilagen
behält sich der Verlag vor. Die Beilagen dürfen
keine Fremdanzeigen enthalten. Beilagen, die
für zwei Auftraggeber werben, 100% Zuschlag.
Auch bei bestätigten Terminen für Beilagen ist
der Auftrag erst endgültig angenommen, wenn
der Verlag wenigstens 7 Tage vor Beilegung ein
Muster der Beilage prüfen konnte. Siehe auch
Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


